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kann, ob die Innung ihre gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben auch
wirklich erfüllt.

Welches sind nun die Aufgaben einer Innung?
Die gesetzlich vorgeschriebenen vier Aufgaben einer jeden In—

nung, gleichviel ob freie oder Zwangsinnung, sind:
Pflege des Gemeingeistes und der Standes—

ehre. — Förderung eines quien Verhältnisses
zwischen Meister und Gesellen. — Regelung des
Lehrlingswesens und Sorge für gute berufliche
und sittliche Ausbildung des Lehrlings — Ente
scheidung vonStreitigkeiten auf Grunddes Lehr
verhältnisses zwischen Meisler und Lehrling —
Freiwillig kann noch jede Innung folgende Aufgaben übernehmen:

Sie kann zur weiteren Ausbildung von Meister und Gesellen
besondere Kurse in Buch- und Rechnungsführung
u. s. f. abhalten lassen, gewerbliche Fortbi ldungsschulen
unterstützen bei Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln usw.
Die freie Innung kann, die Zwangsinnung muß die jährlichen
Gesellenprüfungen in dem betr. Berufe abhalten. Beide
können Preise für die besten Gesellenprüfungsarbeiten
aussetzen. Die Innungen sollen gemeinsam gegen das Borgun—
we sen vorgehen. Zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Mei—
ster und Gesellen können sie sog. Sch iedsgerichte errichten. —
In Württemberg bestehen zurzeit ca. 280 Innungen mit etwa 14 000

Mitgliedern.
Wenn sich mehrere Innungen, die unter derselben Aufsichts—

behörde stehen, zusammenschließen, um noch sicherer ihre Ziele zu
erreichen, so nennt man eine solche Vereinigung Jn n ungsau 8
schuß. — Verbinden sich Innungen, welche nicht unter der gleichen
Aufsichtsbehörde stehen, also z. B. alle württembergischen Bäckerin—
nungen, oder aller Metzgerinnungen in ganz Deutschland, dann
spricht man von einem Innungsver hand, der weit wirk
samer die Interessen des betr. Gewerbes vertreten kann als jede
Innung für sich. — Der größte Innungsverband in Württemberg
ist der Bäckerinnungsverband, dem ca. 60 Innungen mit 3400 Mit—

gliedern angehören.
Die Innungsausschüsse wie auch die zFnnungsver—

bände müssen eigene Satzungen haben, welche der behörd—
lichen Genehmigung bedürfen.


